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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 801/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2375/96 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der

pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem
Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 325 vom 14. 12. 1996, S. 5.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 16. April 1998 zur Festlegung pauschaler Einfuhr-
werte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 204 88,7
212 108,7
624 191,0
999 129,5

0707 00 05 052 113,1
999 113,1

0709 90 70 052 95,5
999 95,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 36,3
204 35,1
212 55,5
400 57,1
600 56,0
624 48,2
999 48,0

0805 30 10 388 59,5
600 95,9
999 77,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 46,8
388 88,4
400 91,1
404 110,8
508 102,0
512 81,9
524 85,9
528 80,6
720 155,8
804 108,8
999 95,2

0808 20 50 388 71,4
512 67,1
528 95,2
999 77,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 802/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Einleitung einer Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 1950/97 des Rates zur
Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Säcken
und Beuteln aus Polyethylen oder Polypropylen mit Ursprung unter anderem in
Indien (Überprüfung für neue Ausführer), zur Außerkraftsetzung des Zolls gegen-
über den Einfuhren der Ware von vier Ausführern in diesem Land und zur

zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen
Gemeinschaft gehörenden Ländern (1), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2331/96 (2), insbesondere auf Artikel
11 Absatz 4,

nach Konsultationen im Beratenden Ausschuß,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. ÜBERPRÜFUNGSANTRAG

(1) Der Kommission liegen Anträge auf Einleitung
einer Überprüfung für neue Ausführer gemäß
Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 384/
96 (nachstehend „Grundverordnung“ genannt) vor.
Diese Überprüfungsanträge wurden von den vier
indischen Ausführern Hyderabad Polymers Pvt.
Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab
Pvt. Ltd und Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd,
Indien, gestellt, die angeblich die betroffene Ware
in dem Untersuchungszeitraum, auf den sich die
Maßnahmen stützen, d. h. in der Zeit vom 1. April
1994 bis zum 31. März 1995 (nachstehend
„ursprünglicher Untersuchungszeitraum“ genannt),
nicht exportierte.

B. WARE

(2) Die Überprüfung betrifft gewebte Säcke und Beutel
zu Verpackungszwecken aus Streifen oder derglei-
chen aus Polyethylen oder Polypropylen, nicht aus
Gewirken oder Gestricken, mit einem Quadratme-
tergewicht von 120 g oder weniger. Diese Ware
fällt unter die KN-Codes 6305 32 81, 6305 33 91,
ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 und ex 3923 29 90.
Diese KN-Codes werden nur informationshalber
angegeben.

C. GELTENDE MASSNAHMEN

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1950/97 (3) führte der
Rat unter anderem einen endgültigen Antidum-
pingzoll von 36,0 % auf die Einfuhren der betrof-

fenen Ware mit Ursprung in Indien ein; für
bestimmte namentlich aufgeführte Unternehmen
wurde jedoch ein niedrigerer Zoll festgesetzt.

D. GRÜNDE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG

(4) Die Antragsteller Hyderabad Polymers Pvt. Ltd,
Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt.
Ltd und Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, Indien,
haben nachgewiesen, daß sie mit keinem der
Ausführer oder Hersteller in Indien, deren Ware
Gegenstand der vorgenannten Antidumpingmaß-
nahmen ist, geschäftlich verbunden sind und daß
sie nach dem ursprünglichen Untersuchungs-
zeitraum die betroffene Ware tatsächlich in die
Gemeinschaft exportierten.

(5) Die bekanntermaßen betroffenen Gemeinschafts-
hersteller wurden über die Anträge unterrichtet
und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme.

(6) Unter diesen Umständen kommt die Kommission
zu dem Schluß, daß genügend Beweise vorliegen,
um die Einleitung einer Überprüfung gemäß
Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung mit dem
Ziel zu rechtfertigen, die individuelle Dumping-
spanne der Antragsteller sowie  bei Vorliegen
von Dumping  den Zollsatz zu ermitteln, der für
deren Ausfuhren der betroffenen Ware in die
Gemeinschaft gelten sollte.

E. AUSSERKRAFTSETZUNG DES ZOLLS UND
ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EIN-

FUHREN

(7) Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung
sollte der geltende Antidumpingzoll gegenüber den
Einfuhren der betroffenen Ware mit Ursprung in
Indien, die von den Antragstellern hergestellt und
zur Ausfuhr in die Gemeinschaft verkauft wird,
außer Kraft gesetzt werden. Gleichzeitig sollten
diese Einfuhren gemäß Artikel 14 Absatz 5 der
Grundverordnung zollamtlich erfaßt werden, um
zu gewährleisten, daß die Antidumpingzölle rück-
wirkend vom Zeitpunkt der Einleitung dieser
Überprüfung an erhoben werden können, wenn die
Überprüfung zu der Feststellung von Dumping bei
dem Antragsteller führt. In diesem Stadium des
Verfahrens kann der geschätzte Betrag der mögli-
chen zukünftigen Zollschuld des Antragstellers
nicht angegeben werden.

(1) ABl. L 56 vom 6. 3. 1996, S. 1.
(2) ABl. L 317 vom 6. 12. 1996, S. 1.
(3) ABl. L 276 vom 9. 10. 1997, S. 1.
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F. FRIST

(8) Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung
ist eine Frist festzusetzen, innerhalb derer die inter-
essierten Parteien ihren Standpunkt unter Vorlage
sachdienlicher Beweise schriftlich darlegen
können, sofern sie nachweisen, daß sie wahrschein-
lich vom Ergebnis der Untersuchung betroffen sein
werden. Ferner ist eine Frist festzusetzen, innerhalb
deren die betroffenen Parteien schriftlich eine
Anhörung beantragen können, wobei sie nach-
weisen müssen, daß besondere Gründe für ihre
Anhörung sprechen.

G. MANGELNDE BEREITSCHAFT ZUR MITAR-
BEIT

(9) Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu
den erforderlichen Informationen oder übermittelt
sie sie nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen
oder behindert sie erheblich die Untersuchung, so
können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
positive oder negative Feststellungen auf der
Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
werden 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird eine Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 1950/
97 eingeleitet, um festzustellen, ob und gegebenenfalls in
welchem Maße die Einfuhren von Säcken und Beuteln
aus Polyethylen oder Polypropylen der KN-Codes
6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (3923 21 00*10),
ex 3923 29 10 (3923 29 10*10) und ex 3923 29 90
(3923 29 90*10) mit Ursprung in Indien, die von Hyde-
rabad Polymers Pvt. Ltd (Taric-Zusatzcode: 8106),
Pithampur Poly Products Ltd (Taric-Zusatzcode: 8155),
Sangam Cirfab Pvt. Ltd (Taric-Zusatzcode: 8156) und
Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd (Taric-Zusatzcode:
8157), Indien, hergestellt und zur Ausfuhr in die Gemein-
schaft verkauft werden, dem mit der Verordnung (EG) Nr.
1950/97 eingeführten Antidumpingzoll unterliegen
sollten.

Artikel 2

Der mit Verordnung (EG) Nr. 1950/97 eingeführte Anti-
dumpingzoll wird gegenüber den in Artikel 1 genannten
Einfuhren außer Kraft gesetzt (Taric-Zusatzcode: 8900).

Artikel 3

Die Zollbehörden werden gemäß Artikel 14 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 384/96 angewiesen, geeignete
Schritte zu unternehmen, um die in Artikel 1 genannten
Einfuhren zollamtlich zu erfassen. Die Erfassung endet
neun Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Verord-
nung.

Artikel 4

Die interessierten Parteien müssen sich binnen 37 Tagen
nach der Übermittlung dieser Verordnung bei den
Behörden des Ausfuhrlandes selbst melden, ihren Stand-
punkt schriftlich darlegen sowie Informationen übermit-
teln, wenn diese Standpunkte und Informationen
während der Untersuchung berücksichtigt werden sollen.
Innerhalb derselben Frist können sie auch einen Antrag
auf Anhörung durch die Kommission stellen. Dabei wird
davon ausgegangen, daß diese Verordnung den Behörden
des Ausfuhrlandes am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
übermittelt wird.

Alle sachdienlichen Informationen und alle Anträge auf
Anhörung sind der folgenden Dienststelle zu übermitteln:

Europäische Kommission,

Generaldirektion „Auswärtige Beziehungen“: Handelspo-
litik, Beziehungen zu Nordamerika, zum Fernen Osten
sowie zu Australien und Neuseeland,

DM-24 8/38,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brüssel,

Fax: (32-2) 295 65 05,

Telex: COMEU B 21 877.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Leon BRITTAN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EG) Nr. 803/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

mit Durchführungsbestimmungen für das Jahr 1998 zu der Verordnung (EG) Nr.
2275/96 des Rates zur Einführung besonderer Maßnahmen im Sektor lebende

Pflanzen und Waren des Blumenhandels

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2275/96 des Rates
vom 22. November 1996 zur Einführung besonderer
Maßnahmen im Sektor lebende Pflanzen und Waren des
Blumenhandels (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EG) Nr. 2275/96 sieht vor, daß sich die
Gemeinschaft an Maßnahmen zur Förderung des
Verbrauchs von lebenden Pflanzen und von Waren des
Blumenhandels der Gemeinschaftserzeugung in und
außerhalb der Gemeinschaft beteiligen kann.

Die wichtigsten Maßnahmen, die für eine finanzielle
Unterstützung der Gemeinschaft in Betracht kommen,
sollten jetzt festgelegt werden.

Die Maßnahmen müssen eine zusammenhängende Stra-
tegie verfolgen und die Gewähr dafür bieten, daß die
gesteckten Ziele im Interesse der Gemeinschaft mittelfri-
stig erreicht werden. Sie müssen die wichtigsten Wirt-
schaftsbeteiligten einbeziehen, in einheitlicher Form
vorgeschlagen werden und die zu ihrer Bewertung erfor-
derlichen Angaben enthalten.

Das Verfahren und die Kriterien für die betreffende
Bestimmung der Mitgliedstaaten, in denen Marketing-
maßnahmen durchgeführt werden sollen, sowie für die
Aufteilung des für diese Maßnahmen verfügbaren
Gesamtbetrags sollten für das Jahr 1998 festgelegt
werden.

Ferner sollten die Modalitäten für die Stellung der Unter-
stützungsanträge seitens der Branchenorganisationen
sowie für die Bewertung und Auswahl der Maßnahmen
durch die von den Mitgliedstaaten dazu bevollmächtigten
Stellen festgelegt werden. Die Kommission sollte im
Rahmen dieses Verfahrens die Möglichkeit haben, ihre
Bemerkungen den Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Es sind die Einzelheiten einer möglichen zweiten Finan-
zierungsrunde vorzusehen.

Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten sollten auf
Grundlage der von der Kommission vorgegebenen
Musterverträge mit den Interessenten Verträge über die

Einzelheiten der Erfüllung der Verpflichtungen
abschließen.

Für 1997 ist die zweite Aufteilung der Finanzmittel am
13. Oktober 1997 erfolgt. Aufgrund dieses späten Zeit-
punkts ist der Zeitpunkt der Zahlung des Vorschusses für
den betreffenden Zeitraum und die betreffenden
Programme ausnahmsweise zu verschieben.

Aufgrund der Zwänge der haushaltsmäßigen Verwaltung
muß unbedingt eine Strafe im Falle der Nichteinhaltung
der Frist für die Einreichnung der Zahlungsanträge vorge-
sehen werden.

Es erscheint erforderlich, daß die Mitgliedstaaten die
Durchführung der Maßnahmen überwachen und die
Kommission über die Ergebnisse der nach dieser Verord-
nung getroffenen Maßnahmen unterrichten.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2275/96 genannten Maßnahmen zur Steigerung des
Verbrauchs von lebenden Pflanzen und Waren des
Blumenhandels in und außerhalb der Gemeinschaft
werden im Rahmen von Programmen festgelegt.

(2) Ein Programm ist ein Bündel zusammenhängender
Maßnahmen, die umfassend genug sind, um zur Steige-
rung des Absatzes und des Verbrauchs beizutragen und zu
diesem Zweck gegebenenfalls die Anpassung der Erzeu-
gung an den Bedarf ermöglichen.

(3) Die Laufzeit eines Programms kann ein Jahr oder
mehrere Jahre ab dem Tag der Unterzeichnung des in
Artikel 7 Absatz 2 genannten Jahresvertrags betragen.

Die Programmlaufzeit darf jedoch höchstens drei Jahre ab
dem Tag der Unterzeichnung des im ersten Jahr der
Durchführung dieser Verordnung geschlossenen Vertrags
betragen.

Artikel 2

(1) Die Programme können folgende Maßnahmen
umfassen:(1) ABl. L 308 vom 29. 11. 1996, S. 7.
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a) Gruppenwerbekampagnen in Rundfunk, Fernsehen
oder Presse sowie auf Plakaten;

b) Informationskampagnen an den Verkaufsstellen;

c) Ausrichtung von und Beteiligung an Messen und
sonstigen Veranstaltungen;

d) Erstellung von Veröffentlichungen und audiovisuellem
Informationsmaterial;

e) Organisation von PR-Kampagnen bei Meinungsfüh-
rern oder der breiten Öffentlichkeit;

f) Erstellung von didaktischem Material.

(2) Diese Maßnahmen können durch folgende Zusatz-
maßnahmen ergänzt werden:

a) Durchführung von Marktstudien und Erhebungen über
Verbrauchsgewohnheiten;

b) Verbreitung der Marktforschungsergebnisse unter den
Wirtschaftsbeteiligten;

c) Entwicklung neuer Verpackungs- und Aufmachungs-
formen.

(3) Maßnahmen, für die die Gemeinschaft andere
finanzielle Unterstützung gewährt oder denen andere
nationale oder regionale finanzielle Unterstützung
gewährt wird, bleiben unberücksichtigt.

Die Verwendung von Mitteln, die aus Pflichtabgaben der
Wirtschaftsbeteiligten des Sektors lebende Pflanzen und
Waren des Blumenhandels für vollständig in dem jewei-
ligen Mitgliedstaat gewonnene Erzeugnisse stammen, gilt
nicht als nationale oder regionale finanzielle Unterstüt-
zung.

Für die Jahre 1997, 1998 und 1999 können jedoch
Maßnahmen berücksichtigt werden, denen andere natio-
nale oder regionale finanzielle Unterstützung gewährt
wird, sofern diese Unterstützung 20 % der Gesamtmittel
nicht überschreitet.

Artikel 3

(1) Für das Jahr 1998 wird die zur Verfügung stehende
Gemeinschaftsbeteiligung nach folgendem Schlüssel auf
die Mitgliedstaaten aufgeteilt:

Land
Aufteilung

(in 1 000 ECU)
Aufteilung

(in %)

Niederlande 4 444,444 29,60

Deutschland 2 637,000 17,58

Italien 2 587,129 17,42

Frankreich 1 522,344 10,22

Vereinigtes Königreich 867,907 6,22

Spanien 693,694 4,62

Dänemark 566,066 3,77

Belgien 503,497 3,36

Österreich 250,500 1,67

Land
Aufteilung

(in 1 000 ECU)
Aufteilung

(in %)

Schweden 195,205 1,33

Griechenland 185,277 1,25

Finnland 133,234 0,89

Portugal 100,000 0,68

Irland 100,000 0,68

Luxemburg 100,000 0,68

EUR 15 14 886,296 100,00

(2) Bei Nichtausschöpfung der einem Mitgliedstaat für
ein bestimmtes Jahr zugeteilten Mittel kann der fragliche
Mitgliedstaat den betreffenden Betrag für ein anderes
ausgewähltes Vorhaben verwenden, das mangels ausrei-
chender Mittel zunächst nicht berücksichtigt werden
konnte, oder auf diesen Betrag verzichten. In diesem Fall
wird der verfügbare Betrag von der Kommission anteilig
auf die interessierten Mitgliedstaaten aufgeteilt.

Artikel 4

(1) Die Programme gemäß Artikel 1 werden von reprä-
sentativen Zusammenschlüssen vorgeschlagen, in denen
die Wirtschaftsbeteiligten einer oder mehrerer Sparten des
Sektors lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
zusammengeschlossen sind, wie Erzeugerorganisationen
und deren Zusammenschlüsse oder Händlerorganisa-
tionen und deren Zusammenschlüsse.

(2) Die antragstellende Organisation ist für die Durch-
führung der für unterstützungswürdig befundenen
Maßnahmen allein verantwortlich. Sie muß die zur
Durchführung der Maßnahmen erforderliche Rechtsfähig-
keit besitzen und ihren Sitz in der Gemeinschaft haben.

Artikel 5

(1) Der Antrag auf finanzielle Unterstützung ist bei der
zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Organi-
sation ihren Sitz hat, bis spätestens 15. Mai 1998 einzu-
reichen.

Falls eine zweite Finanzierungsrunde beschlossen wird,
sezt die Kommission den Termin für die Antragstellung
fest.

Der Antrag muß alle im Anhang aufgeführten sowie
folgende Angaben enthalten:

a) die Bedingungen für die Vermarktung und den
Verbrauch der lebenden Pflanzen und Waren des
Blumenhandels in den betreffenden Regionen;

b) die Ergebnisse, die aufgrund einer Untersuchung der
vorgeschlagenen Maßnahmen und ihrer Eignung zur
Erreichung der allgemeinen und spezifischen
Programmziele zu erwarten sind.
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(2) Die zuständige Stelle prüft den Antrag auf sachliche
Richtigkeit und seine Vereinbarkeit mit der Verordnung
(EG) Nr. 2275/96. Vor dem 21. Juni 1998 erstellt der
betreffende Mitgliedstaat auf der Grundlage der in Artikel
6 genannten Kriterien das vorläufige Verzeichnis der für
eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft in
Frage kommenden Maßnahmen im Rahmen der nach
Artikel 3 festgesetzten Beträge. Die finanzielle Unterstüt-
zung durch die Gemeinschaft beträgt 60 % der tatsäch-
lichen erstattungsfähigen Kosten der unterstützungswür-
digen Maßnahmen.

(3) Der Mitgliedstaat übermittelt der Kommission
unverzüglich das vorläufige Verzeichnis der unterstüt-
zungswürdigen Maßnahmen sowie eine Kopie der betref-
fenden Anträge. Die Kommission übermittelt ihre
etwaigen Bemerkungen zu den betreffenden Maßnahmen
den Mitgliedstaaten, damit die Vorschriftsmäßigkeit und
Koordinierung dieser Maßnahmen auf Gemeinschafts-
ebene gewährleistet ist. Ab dem einunddreißigsten Tag
nach dem in Absatz 2 vorgesehenen Zeitpunkt erstellt
jeder Mitgliedstaat das endgültige Verzeichnis der unter-
stützungswürdigen Maßnahmen und übermittelt es unver-
züglich der Kommission.

Artikel 6

Maßgebende Kriterien für die Erstellung des Verzeich-
nisses der unterstützungswürdigen Maßnahmen sind die
Kohärenz der vorgeschlagenen Konzepte, der Nutzen der
vorgeschlagenen Maßnahmen, ihre voraussichtlichen
Auswirkungen sowie die Durchführungskapazitäten der
Zusammenschlüsse sowie die Nachweise für deren Effi-
zienz und Repräsentativität.

Die Mitgliedstaaten geben dabei denjenigen Maßnahmen
Vorrang, die im Gebiet mehrerer Mitgliedstaaten durchge-
führt werden.

Artikel 7

(1) Die zuständige Stelle unterrichtet jeden Antrag-
steller umgehend darüber, wie über seinen Antrag auf
finanzielle Unterstützung entschieden wurde.

(2) Die zuständigen Stellen schließen Jahresverträge
mit den Antragstellern innerhalb eines Monats nach der
Erstellung des Verzeichnisses der für unterstützungs-
würdig befundenen Maßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz
3 ab. Nach Ablauf dieser Frist darf kein Vertrag mehr
abgeschlossen werden.

Die zuständigen Stellen verwenden die von der Kommis-
sion vorgegebenen Musterverträge. Diese Verträge
enthalten die allgemeinen Vertragsbedingungen, die als
dem Vertragsnehmer bekannt vorausgesetzt werden und
von diesem zu erfüllen sind.

(3) Der Vertrag wird erst wirksam, nachdem zugunsten
der zuständigen Stelle zur Gewährleistung der ordnungs-
gemäßen Vertragserfüllung eine Sicherheit in Höhe von
15 % der Gemeinschaftsfinanzierung gestellt wurde. Wird
der Nachweis für die Stellung der Sicherheit nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Vertragsabschluß bei der
zuständigen Stelle erbracht, so entfaltet der Vertag keine
Rechtswirkung mehr.

Diese Sicherheit wird gemäß Titel III der Verordnung
(EWG) Nr. 2220/85 der Kommission (1) gestellt.

Hauptpflicht im Sinne des Artikels 20 der vorgenannten
Verordnung ist die fristgerechte Durchführung der
vertraglich vereinbarten Maßnahmen.

Für die Freigabe der Sicherheit gelten die Fristen und
Bedingungen für die Zahlung des Restbetrags nach
Artikel 8 dieser Verordnung.

(4) Die vertragschließende zuständige Stelle übermittelt
der Kommission unverzüglich eine Kopie des Vertrags.

Artikel 8

(1) Ab dem Datum der Unterzeichnung des Vertrags
kann der Vertragsnehmer bei der zuständigen Stelle einen
Vorschuß beantragen.

Der Vorschuß beläuft sich auf höchstens 30 % der finan-
ziellen Unterstützung durch die Gemeinschaft.

Die zuständige Stelle zahlt diesen Vorschuß bis spätestens
15. Oktober 1998 aus.

Wird nach dem 1. September 1998 jedoch eine zweite
Finanzierungsrunde beschlossen, so kann der Vorschuß
spätestens innerhalb der dreißig Tage gezahlt werden, die
auf die Vertragsunterzeichnung folgen. Für das Jahr 1997
kann der Vorschuß spätestens innerhalb der dreißig Tage
gezahlt werden, die auf die Veröffentlichung dieser
Verordnung folgen.

Voraussetzung für die Zahlung des Vorschusses ist die
Stellung einer Sicherheit in Höhe von 110 % dieses
Vorschusses zugunsten der zuständigen Stelle und nach
Maßgabe von Titel III der Verordnung (EWG) Nr.
2220/85.

(2) Die Zahlungsanträge sind vor Ende des Monats, der
auf jedes Vierteljahr nach dem Zeitpunkt der Vertragsun-
terzeichnung folgt, unter Beifügung von Belegen und
eines Zwischenberichts über die Vertragsdurchführung zu
stellen.

Außer im Falle höherer Gewalt wird bei verspäteter
Einreichung des Zahlungsantrags und der entspre-
chenden Unterlagen der zu zahlende Betrag um 3 % je
Verzugsmonat gekürzt.

Diese Zahlungen und die Vorschußzahlungen nach
Absatz 1 dürfen jedoch insgesamt 75 % des Gesamtbe-
trags der finanziellen Unterstützung durch die Gemein-
schaft nicht überschreiten.

(3) Der Antrag auf Zahlung des Restbetrags ist späte-
stens zum Ende des vierten Monats nach dem Tag der
Vollendung der vertraglichen Maßnahmen zu stellen.
Dem Antrag sind beizufügen:

a) die entsprechenden Belege;

b) eine zusammenfassende Übersicht über die bisher
durchgeführten Maßnahmen;

(1) ABl. L 205 vom 3. 8. 1985, S. 5.
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c) ein interner Auswertungsbericht über die zum
Berichtszeitpunkt feststellbaren Ergebnisse und ihre
Nutzungsmöglichkeiten.

Außer im Falle höherer Gewalt wird bei verspäteter
Einreichung des Antrags auf Zahlung des Restbetrags und
der entsprechenden Unterlagen der Restbetrag um 3 % je
Verzugsmonat gekürzt.

(4) Der Restbetrag wird erst ausgezahlt, nachdem die in
Absatz 3 genannten Unterlagen überprüft wurden.

Bei Nichterfüllung der Hauptpflicht gemäß Artikel 7
Absatz 3 wird der Restbetrag entsprechend gekürzt.

(5) Die Sicherheit gemäß Absatz 1 wird freigegeben,
sobald zum Zeitpunkt der Auszahlung des Restbetrags der
endgültige Anspruch auf den Vorschußbetrag festgestellt
worden ist.

(6) Die zuständige Stelle leistet die Zahlungen gemäß
den Absätzen 1 bis 5 innerhalb von drei Monaten ab
Antragseingang. Sie kann die Zahlungen gemäß den
Absätzen 2 und 4 jedoch aufschieben, falls zusätzliche
Prüfungen erforderlich sind.

(7) Die zuständige Stelle übermittelt der Kommission
so bald wie möglich die Bewertungsberichte gemäß
Absatz 3.

(8) Der für 1998 gemäß Artikel 3 festgesetzte Gesamt-
betrag für jeden Mitgliedstaat wird zu dem am 15. April
1998 geltenden landwirtschaftlichen Umrechnungskurs in
Landeswährung umgerechnet.

Artikel 9

(1) Die zuständigen Stellen treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um insbesondere durch technische, verwal-
tungsmäßige und buchhalterische Prüfungen bei den
Vertragsnehmern und deren etwaigen Partnern und
Subunternehmen folgendes zu prüfen:

a) die Richtigkeit der Angaben und eingereichten Belege;

b) die Erfüllung aller Vertragspflichten.

Sie unterrichten die Kommission unverzüglich über die
Ergebnisse ihrer Prüfungen.

(2) Werden die vom Vertragsnehmer durchzufüh-
renden Arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat als dem
Sitzstaat der vertragschließenden Stelle durchgeführt, so
wird die zuständige Stelle im ersteren Mitgliedstaat bei
Anwendung des Absatzes 1 von der zuständigen Stelle des
Sitzstaates nach Kräften unterstützt.

(3) Im Hinblick auf die Prüfung von in Drittländern
durchgeführten Maßnahmen legt die zuständige Stelle die
geeignetsten Mittel fest, sich dieser Prüfung zu vergewis-
sern, und unterrichtet die Kommission darüber.

(4) Die Kommission kann jederzeit bei den in den
Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Prüfungen und Über-
prüfungen mitwirken.

Sie kann ferner jegliche Zusatzprüfung durchführen, die
sie für erforderlich hält.

Artikel 10

Im letzten Jahr der Durchführung eines Programms führt
eine von dem Mitgliedstaat nach Zustimmung der
Kommission ausgewählte unabhängige Stelle eine externe
Bewertung der geplanten und genehmigten Maßnahmen
durch.

Die externe Bewertung umfaßt eine Bewertung der
Ergebnisse bezogen auf die Zielvorgaben sowie eine
Kosten/Nutzen-Analyse der einzelnen Maßnahmen und
des gesamten Programms anhand von Leistungsindika-
toren (Output und Input).

Die Bewertung ist der Kommission unverzüglich zu über-
mitteln.

Die zuständige Stelle trägt die Kosten für diese Bewer-
tung, deren Finanzierung zu den gleichen Bedingungen
erfolgt wie die Finanzierung der Marketingmaßnahmen.

Artikel 11

(1) Zu Unrecht geleistete Zahlungen sind vom
Empfänger zuzüglich der dafür vom Tag der Zahlung bis
zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung angefallenen
Zinsen zurückzuzahlen.

Dabei ist der zum Zeitpunkt der zu Unrecht geleisteten
Zahlung geltende und um 3 Prozentpunkte erhöhte Zins-
satz, der vom Europäischen Währungsinstitut bei seinen
Geschäften in Ecu verwendet wird und im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlicht
wird, zugrunde zu legen.

(2) Die wiedereingezogenen Beträge zuzüglich der
Zinsen werden an die Zahlstellen überwiesen, die sie im
Verhältnis zu der Gemeinschaftsbeteiligung von den vom
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft finanzierten Ausgaben abziehen.

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

ANTRAG AUF FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

I

ALLGEMEINE ANGABEN

1. Titel:

2. Betreffende Erzeugnisse:

3. Maßnahmen:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4. Durchführungsdauer: 1 Jahr � 2 Jahre � 3 Jahre �

5. Angaben zum Antragsteller:

5.1. Vereinigung

— Name oder Firma: ....................................................................................................................................

— Rechtsform: ................................................................................................................................................

................................................... Datum der Gründung: ...................................................

— Geschäftssitz:

Straße: .................................................... Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postfach: ....................................................

Postleitzahl: ........................................ Stadt: ........................................ Land: ........................................

Telefon: ........................................ Telex: ........................................ Telefax: ........................................

— Geschäftsbank:

Name: ...................................................... Filiale oder Zweigstelle: ......................................................

Straße: ........................ Nr. . . . . . . . . . . . . Postfach: . . . . . . . . . . . . Stadt: ........................ Land: ........................

Kontonummer: ...........................................................................................................................................
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5.2. Partner (für jeden Partner einen Bogen ausfüllen)

Name oder Firma:

Rechtsform: EO � VB� E �
Typ:
(1)

V � G � A �

Tätigkeitsschwerpunkt:

Funktion in der Gruppe: — Partner �

— Federführer �

Haftbarkeit und Beitrag zur Durchführung des Programms:

Erfahrung und Referenzen (Tätigkeitsfeld):

Beitrag zur Programmfinanzierung (in Landeswährung):

— Erstes Jahr:

— Zweites Jahr:

— Drittes Jahr:

Insgesamt:

Recht auf Nutzung der Ergebnisse:

(1) EO = Erzeugerorganisation
V = Vereinigung
E = Einzelhändler

VB = Verarbeitungsbetrieb
G = Großhändler
A = Andere
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6. Programmfinanzierung:

6.1. Programmgesamtkosten (1) (2): ............................................................................................................... ECU

6.2. Beantragter Gemeinschaftsbetrag: ........................................................................................................ ECU

a) erstes Durchführungsjahr: ................................................................................................................. ECU

b) zweites Durchführungsjahr: .............................................................................................................. ECU

c) drittes Durchführungsjahr: ................................................................................................................ ECU

6.3. Beitrag der Vereinigung: ....................................................................................................................... ECU

davon:

— Eigenmittel: .................................................................................................................................................

— Darlehen: .....................................................................................................................................................

— Lieferungen: .................................................................................................................................................

— andere Leistungen: .....................................................................................................................................

7. Allgemeine Angaben:

Subunternehmer: ja � nein �

Zutreffendenfalls bitte angeben: ....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Aufgaben angeben: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Verpflichtung: Vertrag (3) � Andere (3) �

Zutreffendenfalls bitte angeben: ....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Erklärung

Die Unterzeichneten erklären,

a) daß sie über die zur gesamten Finanzierung des Programms notwendigen Mittel verfügen;

b) daß sie keine anderen Gemeinschaftsmittel oder sonstigen nationalen oder regionalen Zuwendungen
erhalten die 20 % der Gesamtmittel überschreiten.

...................................................................................
(Datum)

...................................................................................
(Unterschrift) (4)

(1) Ohne MwSt.

(2) Für die Dauer der Programmdurchführung.

(3) Kopie beifügen.

(4) Des Bevollmächtigten der Gruppe oder der Partner.



¬ ¬DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 115/1317. 4. 98

II

PROGRAMMBESCHREIBUNG

Ein Programm muß mindestens folgende Titel aufweisen:

1. Eine Zusammenfassung des Programms hinsichtlich der Aspekte gemäß den Nummern 3 bis 6
(höchstens 2 Seiten).

2. Zweck und Ziele des Programms.

3. Geplante Maßnahmen.

4. Strategie: Ziele, Methodik, Phasen der Durchführung und Durchführungszeitplan.

5. Technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche, finanzielle, medienspezifische und logistische Aspekte der
Durchführung der Maßnahmen usw.

6. Erwarteter Nutzen für die Branche und den Gemeinschaftsmarkt.

7. Kriterien für die Bewertung des Fortschritts und der erzielten Ergebnisse nach Abschluß des Programms.

8. Voraussichtliche Verwertung und Verbreitung der Ergebnisse.

III

KOSTENANSCHLAG

Nettokostenanschlag der Maßnahmen ohne Steuern, ausgedrückt in Ecu, mit Einzelkostenbelegen (1),
Kostenaufschlüsselung nach Kategorien und Jahren.

(1) Anhand von Einzelaufstellungen, Vergütungstabellen und gegebenenfalls Angeboten der Subunternehmer.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 804/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur vorläufigen Aussetzung der Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von
Milcherzeugnissen und zur Bestimmung des Umfangs, in dem nicht erledigten

Ausfuhrlizenzanträgen stattgegeben wird

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/95 der
Kommission vom 27. Juni 1995 mit besonderen Durch-
führungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen im Sektor
Milch und Milcherzeugnisse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 705/98 (4), insbesondere auf Artikel
8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Markt für Milcherzeugnisse ist durch eine gewisse
Instabilität gekennzeichnet. Es muß deshalb verhindert
werden, daß aus spekulativen Gründen Anträge gestellt
werden, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den
Ausführern und eine Unterbrechung der Ausfuhr der
genannten Erzeugnisse während des fraglichen verblei-
benden Zeitraums zur Folge haben könnten. Die Ertei-

lung von Lizenzen sollte deshalb für bestimmte Erzeug-
nisse vorübergehend ausgesetzt werden.

Der Verwaltungsausschuß für Milch und Milcherzeugnisse
hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden
gesetzten Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von im
Anhang genannten Milcherzeugnissen wird für den Zeit-
raum vom 17. April bis 1. Mai 1998 ausgesetzt, ausge-
nommen Lizenzen für die Bestimmung „970“.

(2) Den am 15. April 1998 eingereichten Anträgen, die
noch nicht erledigt sind, für die aber ab 22. April 1998
Lizenzen für die im Anhang genannten Milcherzeugnisse
erteilt werden müßten, wird nicht stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 144 vom 28. 6. 1995, S. 22.
(4) ABl. L 98 vom 31. 3. 1998, S. 6.
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ANHANG

Erzeugniscode

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600

Erzeugniscode

0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150

Erzeugniscode

0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915

Erzeugniscode

0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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VERORDNUNG (EG) Nr. 805/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter
Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang II des Vertrags

fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel
1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

In der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 der Kommission
vom 30. Mai 1994 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von Ausfuhr-
erstattungen und der Kriterien zur Festsetzung des Erstat-
tungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, die in Form von nicht unter Anhang II des Vertrags
fallenden Waren ausgeführt werden (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1909/97 (6), sind dieje-
nigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer Ausfuhr in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 oder im Anhang B der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungssatz festge-
setzt werden muß.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Verord-
nung (EG) Nr. 1222/94 muß der Erstattungssatz für jeden

Monat für je 100 kg dieser Grunderzeugnisse festgesetzt
werden.

Im Anschluß an die zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Vereinigten Staaten von Amerika getrof-
fene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teigwaren aus
der Gemeinschaft in die USA, die mit dem Beschluß
87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde, muß die
Erstattung für Waren der KN-Codes 1902 11 00 und
1902 19 00 je nach Bestimmungsgebiet unterschiedlich
festgelegt werden.

Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr.
1222/94 sieht vor, daß falls der Nachweis gemäß Artikel 4
Absatz 5 Buchstabe a) der genannten Verordnung nicht
erbracht wird, für die Ausfuhr ein verminderter Erstat-
tungssatz gilt. Dieser berücksichtigt den Betrag der
Produktionserstattung, der zum vermuteten Zeitpunkt der
Herstellung der Waren gemäß Verordnung (EG) Nr.
1722/93 der Kommission (8), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1516/95 (9), auf das verarbeitete
Grunderzeugnis anzuwenden war.

Der Verwaltungsausschuß für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse
im Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1222/
94 und des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 oder des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95, die in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der geänderten
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Waren ausge-
führt werden, werden entsprechend dem Anhang festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16. (7) ABl. L 275 vom 29. 9. 1987, S. 36.
(5) ABl. L 136 vom 31. 5. 1994, S. 5. (8) ABl. L 159 vom 1. 7. 1993, S. 112.
(6) ABl. L 268 vom 1. 10. 1997, S. 20. (9) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 49.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
Erstattungssätze pro

100 kg des
Grunderzeugnisses

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. April 1998 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der
Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang II des

Vertrages fallenden Waren

1001 10 00 Hartweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
– in allen anderen Fällen 

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 1,119
– in allen anderen Fällen:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der

Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 1,221
– – in allen anderen Fällen 1,721

1002 00 00 Roggen 3,983

1003 00 90 Gerste 2,920

1004 00 00 Hafer 2,218

1005 90 00 Mais verwendet in Form von:
– Stärke:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b)

der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 1,676
– – in allen anderen Fällen 2,301
– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der

KN-Codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):

– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 1,531

– – in allen anderen Fällen 2,156
– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 2,301

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem
aus der Verarbeitung von Mais hergestellten Produkt:
– im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1222/94 (2) 1,676
– in allen anderen Fällen 2,301

1006 20 Geschälter Reis:
– rundkörniger Reis 3,178
– mittelkörniger Reis 2,829
– langkörniger Reis 2,829

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:
– rundkörniger Reis 4,100
– mittelkörniger Reis 4,100
– langkörniger Reis 4,100

1006 40 00 Bruchreis verwendet in Form von:
– Stärke des KN-Codes 1108 19 10:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der

Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 1,542
– – in allen anderen Fällen 2,200
– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 2,200
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KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
Erstattungssätze pro

100 kg des
Grunderzeugnisses

1007 00 90 Sorghum 2,920

1101 00 Mehl von Weizen und Mengkorn:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 1,376
– in allen anderen Fällen 2,117

1102 10 00 Mehl von Roggen 4,750

1103 11 10 Grobgrieß und Feingrieß von Hartweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
– in allen anderen Fällen 

1103 11 90 Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 1,376
– in allen anderen Fällen 2,117

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der geänderten Verordnung (EG) Nr. 1222/94
der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt werden (ABl. L 136 vom 31. 5. 1994, S. 5).

(2) Die betroffenen Waren werden im Anhang I der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 aufgeführt (ABl. L 159 vom 1.
7. 1993, S. 112).

(3) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup,
gibt nur der Glucosesirup Recht auf Ausfuhrerstattung.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 806/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Änderung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der
Kommission vom 28. Juni 1996 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Anwendung der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der im Sektor
Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2092/97 (4), insbesondere auf Artikel
2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die im Sektor Getreide geltenden Zölle sind festgesetzt
in der Verordnung (EG) Nr. 798/98 der Kommission (5).

Weicht der berechnete Durchschnitt der Zölle während
ihres Anwendungszeitraums um 5 ECU/t oder mehr vom
festgesetzten Zoll ab, wird letzterer gemäß Artikel 2
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 entsprechend
angepaßt. Da dies der Fall ist, sind die mit der Verord-
nung (EG) Nr. 798/98 festgesetzten Zölle anzupassen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 798/98
werden durch die Anhänge I und II zur vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29. 6. 1996, S. 125.
(4) ABl. L 292 vom 25. 10. 1997, S. 10.
(5) ABl. L 114 vom 16. 4. 1998, S. 25.
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung

Bei der Einfuhr
auf dem Land-,

Fluß- oder Seeweg aus
Häfen des Mittelmeerraums, des

Schwarzen Meeres oder der Ostsee
zu erhebender Zoll (ECU/t)

Bei der Einfuhr
auf dem Luftweg oder aus
anderen Häfen auf dem
Seeweg zu erhebender (2)

Zoll (ECU/t)

1001 10 00 Hartweizen (1) 0,00 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 45,13 35,13

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur
Aussaat (3) 45,13 35,13

mittlerer Qualität 68,65 58,65

niederer Qualität 80,75 70,75

1002 00 00 Roggen 90,79 80,79

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 90,79 80,79

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (3) 90,79 80,79

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 91,95 81,95

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (3) 91,95 81,95

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-
Körner-Sorghum 90,79 80,79

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen niederer Qualität
geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um
 3 ECU/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
 2 ECU/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen

Halbinsel entladen wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 oder 8 ECU/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt

sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(am 15. April 1998)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas-City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 US barley 2

Notierung (ECU/t) 125,62 110,88 104,63 91,45 199,29 (2) 92,51 (1)

Golf-Prämie (ECU/t) 21,48 12,70 6,84 8,83  

Prämie/Große Seen (ECU/t)      

(1) fob Duluth.
(2) fob Gulf.

2. Fracht/Kosten: Golf von MexikoRotterdam: 11,81 ECU/t. Große SeenRotterdam: 20,74 ECU/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
0,00 ECU/t (SRW2).



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften17. 4. 98 L 115/23

VERORDNUNG (EG) Nr. 807/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1337/97 eingereichten Angebote für die Ausfuhr von Gerste

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4), insbesondere
auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Gerste nach allen Drittländern wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 1337/97 der Kommis-
sion (5) eröffnet.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu berück-
sichtigen.

Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung oder einer Mindestabgabe
nicht angezeigt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder
der Abgabe bei der Ausfuhr von Gerste gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1337/97 vom 10. bis zum 16. April
1998 eingereichten Angebote werden nicht berücksich-
tigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 184 vom 12. 7. 1997, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 808/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1339/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4), insbesondere
auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Weichweizen nach allen Dritt-
ländern wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1339/97
der Kommission (5) zuletzt, geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 507/98 (6), eröffnet.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt
bzw. sich auf eine Ausfuhrabgabe bezieht.

Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen
wird für die vom 10. bis zum 16. April 1998 im Rahmen
der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1339/
97 eingereichten Angebote auf 18,99 ECU je Tonne fest-
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 184 vom 12. 7. 1997, S. 7.
(6) ABl. L 63 vom 4. 3. 1998, S. 20.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 809/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1773/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1773/97 der
Kommission vom 12. September 1997 über eine beson-
dere Interventionsmaßnahme für Getreide in Finnland
und Schweden (5), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 661/98 (6), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 1773/97 eröffnet.

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1773/97 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für
die vom 10. bis zum 16. April 1998 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1773/97
eingereichten Angebote auf 37,95 ECU je Tonne festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 250 vom 13. 9. 1997, S. 1.
(6) ABl. L 90 vom 25. 3. 1998, S. 38.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 810/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im
Rahmen der Ausschreibung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2506/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais nach Portugal wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 2506/97 der Kommission (3)
eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1963/95 (5), kann die Kommission nach dem Verfahren
von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 über
die Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei der
Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere den in
Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95
genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der Zuschlag
wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so hoch wie die

Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr oder niedriger
ist.

Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais
für die vom 10. bis zum 16. April 1998 im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 2506/97 eingereichten Angebote
wird auf 50,98 ECU je Tonne festgelegt und gilt für eine
Gesamthöchstmenge von 55 000 Tonnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 345 vom 16. 12. 1997, S. 28.
(4) ABl. L 177 vom 28. 7. 1995, S. 4.
(5) ABl. L 189 vom 10. 8. 1995, S. 22.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 811/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmen,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnungen genannten Erzeugnisse und den Preisen
für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 sind
die Erstattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einerseits
des verfügbaren Getreides und des Reises und Bruchreises
und ihrer Preise in der Gemeinschaft und andererseits der
Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und Getreideerzeu-
gnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen. Nach denselben
Artikeln ist auf den Getreide- und Reismärkten für eine
ausgeglichene Lage und für eine natürliche Preis- und
Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner ist den wirtschaft-
lichen Aspekten der geplanten Ausfuhren sowie der
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Marktstörungen in
der Gemeinschaft zu vermeiden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6), über
die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt in
Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-

nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge des
Grunderzeugnisses ist.

Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren angesichts
der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur Zeit eine
Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht erforderlich.
Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus Getreide ist es
aufgrund der schwachen Beteiligung der Gemeinschaft
am Welthandel gegenwärtig nicht notwendig, eine
Ausfuhrerstattung festzusetzen.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei
Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, daß für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung aufweisen,
sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung gewährt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/
95 unterliegenden Erzeugnisse werden wie im Anhang
dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16.
(5) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 55.
(6) ABl. L 312 vom 23. 12. 1995, S. 25.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. April 1998 zur Festsetzung der Ausfuhrerstat-
tungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) 32,21
1102 20 10 9400 (1) 27,61
1102 20 90 9200 (1) 27,61
1102 90 10 9100 43,80
1102 90 10 9900 29,78
1102 90 30 9100 39,92
1103 12 00 9100 39,92
1103 13 10 9100 (1) 41,42
1103 13 10 9300 (1) 32,21
1103 13 10 9500 (1) 27,61
1103 13 90 9100 (1) 27,61
1103 19 10 9000 39,83
1103 19 30 9100 45,26
1103 21 00 9000 17,55
1103 29 20 9000 29,78
1104 11 90 9100 43,80
1104 12 90 9100 44,36
1104 12 90 9300 35,49
1104 19 10 9000 17,55
1104 19 50 9110 36,82
1104 19 50 9130 29,91
1104 21 10 9100 43,80
1104 21 30 9100 43,80
1104 21 50 9100 58,40
1104 21 50 9300 46,72
1104 22 20 9100 35,49
1104 22 30 9100 37,71

1104 23 10 9100 34,52
1104 23 10 9300 26,46
1104 29 11 9000 17,55
1104 29 51 9000 17,21
1104 29 55 9000 17,21
1104 30 10 9000 4,30
1104 30 90 9000 5,75
1107 10 11 9000 30,63
1107 10 91 9000 51,98
1108 11 00 9200 34,42
1108 11 00 9300 34,42
1108 12 00 9200 36,82
1108 12 00 9300 36,82
1108 13 00 9200 36,82
1108 13 00 9300 36,82
1108 19 10 9200 33,44
1108 19 10 9300 33,44
1109 00 00 9100 0,00
1702 30 51 9000 (2) 45,06
1702 30 59 9000 (2) 34,50
1702 30 91 9000 45,06
1702 30 99 9000 34,50
1702 40 90 9000 34,50
1702 90 50 9100 45,06
1702 90 50 9900 34,50
1702 90 75 9000 47,22
1702 90 79 9000 32,77
2106 90 55 9000 34,50

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1. 11. 1975, S. 20).

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 812/98 DER KOMMISSION

vom 16. April 1998

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Markt-
organisation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbe-
sondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

Bei dieser Berechnung muß auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für zwei
Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden, nämlich
für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln am
meisten verwendete Getreide, und für anderes Getreide.
Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser Verordnung
in Frage kommende Getreideerzeugnisse außer Mais und

Maiserzeugnissen zu verstehen. Die genannte Erstattung
ist für die in dem betreffenden Mischfuttermittel enthal-
tene Menge Getreideerzeugnisse zu gewähren.

Der Erstattungsbetrag muß außerdem den Möglichkeiten
und Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen auf
dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und dem
wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung tragen.

Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt festzu-
stellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen Gege-
benheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

Die Erstattung muß einmal im Monat festgesetzt werden;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der
Verordnung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie
im Anhang der vorliegenden Verordnung angegeben
gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. April 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. April 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 51.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. April 1998 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreidemischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(in ECU/t)

Getreideerzeugnis (2) Erstattung (2)

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10 23,01

Getreideerzeugnisse (2) außer Mais und
Maiserzeugnissen 23,21

(1) Gemäß Sektor 5 im Anhang zur geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12.
1987, S. 1).

(2) Die Erstattung berücksichtigt lediglich Getreidestärke.

Als Getreideerzeugnisse gelten die Erzeugnisse des Kapitels 10 der Unterpositionen 0709 90 60 und 0712 90 19 sowie der
Positionen 1101, 1102, 1103 und 1104 (ausgenommen Unterposition 1104 30) und der Gehalt an Getreide von
Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur. Der Gehalt an Getreide
von Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur wird dem Gewicht
dieser Enderzeugnisse gleichgestellt.

Für Stärke, deren Ursprung sich nicht einwandfrei nachweisen läßt, wird keine Erstattung gewährt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION

vom 30. März 1998

betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beile-
gung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind (*)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(98/257/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 155,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Rat hat in seinen vom Rat „Verbraucherfragen“ am
25. November 1996 bestätigten Schlußfolgerungen unter-
strichen, daß es für die Stärkung des Vertrauens der
Verbraucher in das Funktionieren des Binnenmarkts und
in ihre Fähigkeit, die Möglichkeiten des Binnenmarkts
umfassend zu nutzen, wichtig ist, daß die Verbraucher die
Möglichkeit haben, ihre Streitigkeiten durch außergericht-
liche oder andere, vergleichbare Verfahren wirksam und
angemessen beizulegen.

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung
vom 14. November 1996 (1) betont, daß es notwendig ist,
daß diese Verfahren Mindestkriterien genügen, die die
Unparteilichkeit des mit dem Rechtsstreit befaßten
Organs, die Effizienz des Verfahrens, die Öffentlichkeit
sowie die Transparenz des Ablaufs garantieren sollen, und
die Kommission um Vorlage entsprechender Vorschläge
ersucht.

Wesensbedingtes Merkmal der meisten Verbraucher-
rechtsstreitigkeiten ist das Mißverhältnis zwischen dem,
was bei einer Rechtssache wirtschaftlich auf dem Spiel

steht, und den Kosten für eine Regelung auf dem
Rechtsweg. Die eventuell mit Gerichtsverfahren verbun-
denen Schwierigkeiten sind insbesondere bei grenzüber-
greifenden Streitfällen geeignet, Verbraucher davon abzu-
halten, ihre Rechte einzufordern.

Zu dem Grünbuch „Zugang der Verbraucher zum Recht
und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten der
Verbraucher im Binnenmarkt“ (2) ist eine breit angelegte
Konsultation durchgeführt worden, deren Ergebnisse die
Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Gemeinschaftsak-
tion zur Verbesserung der gegenwärtigen Sachlage bestä-
tigt haben.

Die Erfahrung verschiedener Mitgliedstaaten zeigt, daß
sich mit Alternativen für die außergerichtliche Beilegung
von Verbraucherrechtsstreitigkeiten, sofern die Wahrung
bestimmter wesentlicher Grundsätze gewährleistet ist,
sowohl für die Verbraucher als auch für Unternehmen
akzeptable Ergebnisse erzielen lassen und die Verfahrens-
kosten gesenkt und Verfahrensfristen verkürzt werden
können.

Die Festschreibung entsprechender Grundsätze auf euro-
päischer Ebene könnte die Durchführung außergericht-
licher Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechts-
streitigkeiten vereinfachen. Damit könnte, mit Blick auf
grenzübergreifende Streitfälle, das gegenseitige Vertrauen
der außergerichtlichen Einrichtungen der einzelnen
Mitgliedstaaten wie auch das Vertrauen der Verbraucher
in die auf nationaler Ebene bestehenden Verfahren
gestärkt werden. Diese Kriterien würden den in einem
anderen Mitgliedstaat ansässigen Anbietern außergericht-
licher Dienste erleichtern, ihre Dienste in einem anderen
Mitgliedstaat anzubieten.

(*) Die Kommission hat am 30. März 1998 eine Mitteilung über
die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitig-
keiten angenommen. Diese Mitteilung, die die vorliegende
Empfehlung sowie das Europäische Beschwerdeformular für
Verbraucher umfaßt, kann im Internet eingesehen werden
(http://europa.eu.int/comm/dg24).

(1) Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung
der Kommission über den „Aktionsplan für den Zugang der
Verbraucher zum Recht und die Beilegung von Rechtsstreitig-
keiten der Verbraucher im Binnenmarkt“ vom 14. November
1996 (ABl. C 362 vom 2. 12. 1996, S. 275).

(2) Grünbuch über den Zugang der Verbraucher zum Recht und
die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten der Verbraucher im
Binnenmarkt, KOM(93) 576 endg. vom 16. November 1993.
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In den Schlußfolgerungen des genannten Grünbuchs wird
u. a. die Annahme einer „Empfehlung der Kommission
(. . .) mit dem Ziel, das Funktionieren und die Transpa-
renz von Ombudsmann(Schlichter)-Systemen zu verbes-
sern, die mit der Behandlung von Verbraucherstreitig-
keiten befaßt sind“, vorgeschlagen.

Daß eine solche Empfehlung notwendig ist, haben die
betroffenen Kreise mit großer Mehrheit während der
Konsultation zum Grünbuch unterstrichen und im
Verlauf der Konsultation zu der Mitteilung über den
„Aktionsplan“ (1) bekräftigt.

Diese Empfehlung betrifft ausschließlich Verfahren, die
unabhängig von ihrer Bezeichnung durch die aktive
Intervention eines Dritten, der eine Lösung vorschlägt
oder vorschreibt, zu einer Beilegung der Streitigkeit
führen. Sie betrifft keine Verfahren, die auf den einfachen
Versuch beschränkt sind, eine Annäherung der Parteien
zu erreichen, um sie zu überzeugen, eine einvernehmliche
Lösung zu finden.

Unter „Entscheidungen“ im Sinne dieser Empfehlung
sind für die Parteien bindende Entscheidungen, Empfeh-
lungen oder Vergleichsvorschläge außergerichtlicher
Einrichtungen zu verstehen, die von den Parteien akzep-
tiert werden müssen.

Unparteilichkeit und Objektivität der Einrichtungen, die
die Entscheidungen zu treffen haben, sind unerläßliche
Voraussetzungen zur Gewährleistung des Schutzes der
Rechte der Verbraucher und zur Stärkung des Vertrauens
in alternative Systeme zur Beilegung von Verbraucher-
rechtsstreitigkeiten.

Eine Einrichtung kann nur dann unparteiisch sein, wenn
sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben frei von
Zwängen ist, die ihre Entscheidung beeinflussen könnten.
Die Unabhängigkeit der Einrichtung muß sichergestellt
werden, ohne daß hierfür dieselben strengen Garantien
gegeben werden müssen wie für die Gewährleistung der
Unabhängigkeit der Richter innerhalb des Rechtssystems.

Bei Individualentscheidungen kann die Unparteilichkeit
der zuständigen Person nur dann gewährleistet sein, wenn
sie unabhängig handelt, über die erforderlichen
fachlichen Kompetenzen verfügt und unter Bedingungen
handelt, die es ihr gestatten, selbständig zu entscheiden.
Dies setzt voraus, daß die Dauer des Mandats ausreichend
lang ist und diese Person während dieser Zeit nicht ohne
triftigen Grund ihres Amts enthoben werden kann.

Bei Kollegialentscheidungen ist eine paritätische Mitwir-
kung der Vertreter von Verbrauchern und Gewerbetrei-
benden ein angemessenes Mittel zur Gewährleistung der
Unabhängigkeit.

Im Hinblick auf eine angemessene Unterrichtung der
betroffenen Personen ist die Transparenz des Verfahrens

und der Tätigkeiten der für die Beilegung von Rechts-
streitigkeiten zuständigen Einrichtungen zu gewährleisten.
Fehlende Transparenz kann die Rechte der Parteien
beeinträchtigen und Zurückhaltung gegenüber außerge-
richtlichen Verfahren zur Beilegung von Verbraucher-
rechtsstreitigkeiten auslösen.

Die Interessen der Parteien können nur dann gewahrt
werden, wenn das Verfahren es ihnen gestattet, ihre
Standpunkte vor der zuständigen Einrichtung zu vertreten
und über die von der Gegenpartei geltend gemachten
Gründe und gegebenenfalls über von Sachverständigen
gemachte Aussagen Kenntnis zu erlangen. Dies schließt
nicht unbedingt eine mündliche Anhörung der Parteien
ein.

Mit außergerichtlichen Verfahren kann der Zugang der
Verbraucher zum Recht vereinfacht werden. Im Sinne der
Effizienz muß demzufolge bestimmten, im Rahmen der
gerichtlichen Verfahren auftretenden Problemen, wie
hohe Kosten, lange Verfahrensdauer und schwerfälliger
Verfahrensgang, abgeholfen werden.

Um Effizienz und Billigkeit der Verfahren zu fördern,
erscheint es geboten, der zuständigen Einrichtung eine
aktive Rolle zuzuerkennen, die es ihr gestattet, alle für die
Beilegung eines Streitfalls zweckdienlichen Elemente
heranzuziehen. Eine solche aktive Rolle erweist sich um
so wichtiger, als bei außergerichtlichen Verfahren die
Parteien vielfach ohne Beistand durch Rechtsberater
handeln.

Außergerichtliche Einrichtungen können nicht nur auf
der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, sondern auch
nach billigem Ermessen und unter Zugrundelegung von
Verhaltensregeln entscheiden. Diese Flexibilität
hinsichtlich der Rechtsgrundlage ihrer Entscheidungsfin-
dung darf nicht dazu führen, daß das Schutzniveau des
Verbrauchers im Vergleich zu dem Schutz, der ihm bei
Anwendung des Rechts im Sinne des Gemeinschafts-
rechts durch ein Gericht zuteil werden würde, geschmä-
lert wird.

Die Parteien haben das Recht, von getroffenen Entschei-
dungen und deren Begründung in Kenntnis gesetzt zu
werden. Die Begründung der Entscheidungen ist ein
unerläßliches Element zur Gewährleistung der Transpa-
renz und des Vertrauens der Parteien in die Funktions-
weise außergerichtlicher Verfahren.

Laut Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion ist der Anspruch auf gerichtliches Gehör ein Grund-
recht, das ohne Ausnahmen gilt. Wenn das Gemein-
schaftsrecht den freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehr im Gemeinsamen Markt garantiert, ist die Möglich-
keit für die Wirtschaftsteilnehmer, also auch für die
Verbraucher ebenso wie die Staatsangehörigen dieses
Staates, die Gerichte eines Mitgliedstaats mit den Rechts-
streitigkeiten zu befassen, zu denen ihre wirtschaftlichen
Tätigkeiten führen können, die logische Folge dieser Frei-
heiten. Außergerichtliche Verfahren dürfen nicht zum
Ziel haben, an die Stelle des gerichtlichen Systems zu
treten. Infolgedessen darf dem Verbraucher durch die

(1) Aktionsplan für den Zugang der Verbraucher zum Recht und
die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten der Verbraucher im
Binnenmarkt, KOM(96) 13 endg. vom 14. Februar 1996.
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Beschreitung des außergerichtlichen Wegs sein Recht auf
Zugang zum Gericht nur insoweit vorenthalten werden,
als er dies in voller Sachkenntnis nach Entstehung des
Streitfalls ausdrücklich billigt.

Bisweilen können unabhängig von der Sache und dem
Streitwert die Parteien, insbesondere der Verbraucher als
„der wirtschaftlich schwächere und rechtlich weniger
erfahrene Vertragspartner“, Rechtsbeistand und -beratung
von seiten eines Dritten benötigen, um ihre Rechte besser
zu verteidigen und zu schützen.

Um eine ausreichende Transparenz und Verbreitung
außergerichtlicher Verfahren zu erreichen, die die Einhal-
tung der in dieser Empfehlung ausgeführten Grundsätze
sicherstellen, und ihre Vernetzung zu erleichtern, wird
sich die Kommission für die Einrichtung einer Daten-
bank einsetzen, in der außergerichtliche Einrichtungen
zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten erfaßt
werden, die diese Garantien erfüllen. Der Inhalt der
Datenbank besteht aus Informationen, die die Mitglied-
staaten, die an dieser Initiative teilnehmen wollen, der
Kommission übermitteln. Um einheitliche Informationen
zu gewährleisten und die Übertragung der Daten zu ver-
einfachen, wird den Mitgliedstaaten ein entsprechendes
Musterauskunftsblatt zur Verfügung gestellt.

Die Festlegung von Mindestgrundsätzen für die Einfüh-
rung und das Funktionieren außergerichtlicher Verfahren
zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten
erscheint unter diesen Bedingungen als auf Gemein-
schaftsebene unerläßlich, um auf diese Weise die von den
Mitgliedstaaten durchgeführten Initiativen in einem
wesentlichen Bereich zu unterstützen und zu vervollstän-
digen und somit gemäß Artikel 129a EG-Vertrag ein
hohes Verbraucherschutzniveau zu erreichen, das nicht
über das hinausgeht, was zur Gewährleistung des
ordnungsgemäßen Funktionierens der außergerichtlichen
Verfahren erforderlich ist. Mithin steht dies im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip —

EMPFIEHLT, daß jede bestehende wie noch zu schaffende
Einrichtung, der die außergerichtliche Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten obliegt, folgende Grundsätze wahrt:

I

Grundsatz der Unabhängigkeit

Die Unabhängigkeit der Einrichtung, der die Entschei-
dung obliegt, wird auf eine Weise gewährleistet, daß ein
unparteiisches Handeln sichergestellt ist.

Bei Individualeinrichtungen wird diese Unabhängigkeit
insbesondere durch folgendes gewährleistet:

— Die benannte Person verfügt über die für die
Ausübung ihres Amtes erforderliche Befähigung,
Erfahrung und Fachkompetenz, insbesondere in
Rechtsfragen.

— Die Amtszeit der benannten Person ist ausreichend
lang, um die Unabhängigkeit ihres Handelns zu
gewährleisten, und darf nicht ohne triftigen Grund
beendet werden.

— Wird die benannte Person von einem Berufsverband
oder einem Unternehmen bestellt oder bezahlt, so
darf sie in den letzten drei Jahren vor Amtsantritt
weder für ein diesem Berufsverband angehörendes
Mitglied noch für das betreffende Unternehmen tätig
gewesen sein.

Bei Kollegialentscheidungen kann die Unabhängigkeit
der Einrichtung, der die Entscheidung obliegt, dadurch
gewährleistet werden, daß Verbraucher und Gewerbetrei-
bende in dieser Einrichtung paritätisch vertreten sind
oder die obengenannten Kriterien erfüllt werden.

II

Grundsatz der Transparenz

Die Verfahrenstransparenz wird durch angemessene
Mittel gewährleistet. Dazu gehören:

1. die Übermittlung folgender Angaben in schriftlicher
oder einer anderen geeigneten Form an jeden, der dies
beantragt:

— genaue Beschreibung der Arten von Streitfällen,
mit denen die Einrichtung befaßt werden kann,
sowie Angabe etwaiger territorialer oder streitwert-
bezogener Zuständigkeitsgrenzen;

— die für die Befassung der Einrichtung geltenden
Regeln, wozu auch die Regelung hinsichtlich
etwaiger Schritte gehört, die der Verbraucher vorab
bereits unternommen haben muß, und Verfahrens-
regeln, insbesondere darüber, ob das Verfahren im
Schriftweg oder durch mündliche Verhandlung
stattfindet, ob persönliches Erscheinen der Parteien
vorgeschrieben ist und welche Sprache Verhand-
lungssprache ist;

— etwaige Verfahrenskosten zu Lasten der Parteien,
einschließlich Regelung der Kostenteilung nach
Abschluß des Verfahrens;

— Art der Regeln, auf denen die Entscheidung der
Einrichtung beruhen (gesetzliche Bestimmungen,
Billigkeitsmaßnahmen, Verhaltensregeln usw.);

— Modalitäten der Entscheidungsfindung auf Ebene
der Einrichtung;

— rechtliche Wirkung der Entscheidung mit genauer
Angabe darüber, ob sie für den Gewerbetreibenden
oder für beide Parteien bindende Empfehlung ist.
Trifft letzteres zu, muß weiter angegeben werden,
zu welchen Sanktionen Verstöße führen. Gleiches
gilt auch bezüglich der Rechtsmitteleinlegung
durch die unterlegene Partei;

2. die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts über die
ergangenen Entscheidungen durch die zuständige
Einrichtung, damit die Ergebnisse der Entscheidungen
evaluiert und die Art der Streitfälle, mit denen die
Einrichtung befaßt wurde, festgestellt werden können.
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III

Grundsatz der kontradiktorischen Verfahrensweise

Im Rahmen des anzuwendenden Verfahrens ist die
Möglichkeit gegeben, daß die betroffenen Parteien der
zuständigen Einrichtung gegenüber ihre Standpunkte
vertreten und die von der jeweiligen Gegenpartei vertre-
tenen Positionen und geltend gemachten Umstände wie
auch gegebenenfalls Aussagen von Sachverständigen zur
Kenntnis nehmen können.

IV

Grundsatz der Effizienz

Die Effizienz des Verfahrens wird durch Maßnahmen
gewährleistet, die folgendes sicherstellen:

— Inanspruchnahme des Verfahrens durch den
Verbraucher ohne zwangsläufige Einschaltung eines
Rechtsvertreters,

— Unentgeltlichkeit des Verfahrens oder zumindest gesi-
cherte Inanspruchnahme zu moderaten Kosten,

— rasche Verfahrensabwicklung durch garantiert kurze
Fristen vom Zeitpunkt der Anrufung der Einrichtung
an bis zur Entscheidung,

— Zuerkennung einer aktiven Rolle an die zuständige
Einrichtung in einer Weise, die es ihr gestattet, alle
für die Beilegung des Streitfalls zweckdienlichen
Elemente heranzuziehen.

V

Grundsatz der Rechtmäßigkeit

Eine Entscheidung der Einrichtung darf nicht zur Folge
haben, daß der Verbraucher den ihm durch die zwin-
genden Bestimmungen des Rechts des Mitgliedstaats, in
dem die Einrichtung ihren Sitz hat, gewährten Schutz
verliert. Bei grenzübergreifenden Rechtsstreitigkeiten darf
die Entscheidung der Einrichtung nicht zur Folge haben,
daß der Verbraucher in den in Artikel 5 des Übereinkom-
mens von Rom vom 19. Juni 1980 über das auf vertrag-
liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht genannten

Fällen den Schutz verliert, der ihm durch die zwingenden
Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährt wird.

Jede Entscheidung bedarf der Schriftform oder einer
anderen geeigneten Form, wird begründet und den
betroffenen Parteien unverzüglich mitgeteilt.

VI

Grundsatz der Handlungsfreiheit

Die Entscheidung der Einrichtung kann für die Parteien
nur dann bindend sein, wenn diese vorab davon in
Kenntnis gesetzt worden sind und die Entscheidung
ausdrücklich angenommen haben.

Die Einwilligung des Verbrauchers in ein außergericht-
liches Verfahren darf nicht auf eine Verpflichtung vor
Entstehung der Streitfrage zurückgehen, wenn diese
Verpflichtung dazu führt, dem Verbraucher sein Recht zu
entziehen, das für die Beilegung des Streitfalls zuständige
Gericht anzurufen.

VII

Grundsatz der Vertretung

Das Verfahren darf dem Verbraucher nicht das Recht
vorenthalten, sich zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens
durch einen Dritten vertreten zu lassen oder einen
Dritten beizuziehen.

DIESE EMPFEHLUNG richtet sich an die für die außerge-
richtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zustän-
digen Organe, an alle natürlichen und juristischen
Personen, die für die Einrichtung und Arbeitsweise dieser
Organe verantwortlich sind, sowie an die beteiligten
Mitgliedstaaten.

Brüssel, den 30. März 1998

Für die Kommission

Emma BONINO

Mitglied der Kommission
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